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A Begründung  

A.1 Anlass und Erfordernis  

In der großen Kreisstadt Dinkelsbühl besteht eine anhaltende Nachfrage nach Wohnraum. 

Die bestehenden Wohnbaulandpotentiale im Geltungsbereich rechtskräftiger Bebauungs-

pläne und Satzungen sowie Bauflächen im Sinne des §34 BauGB sind im Stadtteil Segringen 

allein nicht ausreichend, um den bestehenden Wohnraum- bzw. Wohnbaulandbedarf zu de-

cken. Die Stadt Dinkelbühl beabsichtigt daher, den Wohnbaulandbedarf zum Teil auch durch 

die Aufstellung eines Bebauungsplanes im Stadtteil Segringen zu decken. 

A.2 Ziele und Zwecke 

Mit der Planung des Wohngebietes soll vorrangig die geordnete Siedlungsentwicklung des 

Ortsteiles Segringen bewirkt werden. Ermöglicht werden soll die Realisierung eines, durch 

freistehende Einzelhausbebauung geprägten, kleinen Baugebiets, welches sich in Bezug auf 

Art und Maß der baulichen Nutzung am nördlich liegenden Baugebiet ĂSchellenheckfeldñ ori-

entiert. 

Durch geeignete gestalterische und grünordnerische Festsetzungen soll gewährleistet wer-

den, dass sich das Baugebiet in das Orts- und Landschaftsbild einfügt. 

A.3 Verfahren 

Der Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss hat sich am 07.11.2018 mit der Erweiterung 

des Baugebietes Schellenheckfeld in Richtung Süden beschäftigt. Auch der Stadtrat hat sich 

am 28.11.2018 positiv hinsichtlich einer solchen Erweiterungsmöglichkeit ausgesprochen. 

Bei einer Stadtteilversammlung am 15.01.2019 hat sich herauskristallisiert, dass man von 

einer Akzeptanz seitens der Segringer Bürgerschaft mit einer Süd-Erweiterung um rd. 8 Bau-

plätze (auf Flst.Nr. 53 Gmkg. Segringen) ausgehen darf. Der Stadtrat hat dann am 

23.01.2019 einen Grundsatzbeschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes mit der Be-

zeichnung ĂSchellenheckfeld-S¿dñ gefasst und dabei festgelegt, dass das Bauleitplanverfah-

ren im beschleunigten Verfahren nach § 13 b Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt wird.  

Die Anwendung des § 13b BauGB ist hierfür angemessen, da das Ziel der Planung darin 

besteht Wohnnutzung zu ermöglichen, die Fläche sich an den im Zusammenhang bebauten 

Ortsteil Segringen anschließt und der Bebauungsplan eine Grundfläche im Sinne des § 13a 

Abs. 1 Satz 2 von weniger als 10.000 m² umfasst. 

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 wird von der frühzeitigen 

Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB, von der Durchführung 

einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von 

der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 

verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 und § 10a 

Abs. 1 BauGB abgesehen. 
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A.4 Ausgangssituation 

A.4.1 Lage im Stadtgebiet und Eigentumsanteile 

Das Plangebiet schließt sich im Süden an die bereits bestehende Bebauung des Ortseiles 

Segringen an. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes (Entwurf) umfasst neben dem 

Bauland (6.611 qm) mit dem Grundstück Flst.Nr. 53 Gmkg. Segringen auch Teilflächen der 

öffentlichen Verkehrsflächen mit den Flst.Nrn. aus 53/1 (Segringer Bergweg), aus 225 (Kes-

selweg), aus 345 (Weg am Wasserhaus) und das Retentionsbodenfilterbecken mit vorge-

schaltetem Regenrückhaltebecken (Flst. 343/1 Gmkg. Segringen, 2.070 qm). 

Segringen liegt als Ortsteil von Dinkelsbühl etwa 3,2 km von dessen Zentrum entfernt. 

A.4.2 Städtebauliche Bestandsanalyse  

Erschlossen wird das Plangebiet vom Baugebiet ĂSchellenheckfeldñ aus ¿ber einen vorhan-

denen asphaltierten Zufahrtsweg. Das Plangebiets ist von Norden nach Süden geneigt und 

weist insgesamt einen Höhenunterschied von annähernd 10 m auf.  

Nördlich des bestehenden Baugebiets ĂSchellenheckfeldñ verläuft die Staatsstraße St2220, 

welche in östliche Richtung zum einen als Zubringer für die 3,3 km entfernte Bundesstraße 

25 dient und zum anderen in das Zentrum von Dinkelsbühl führt. In Richtung Westen ist die 

Auffahrt auf die A7 in 37 km Entfernung möglich, eine andere Variante führt über die Bundes-

straße 25 mit einer zu überwindenden Distanz von etwa 11 km.  

A.4.2.1 Nutzungen 

Das Vorhabengebiet wird bisher hauptsächlich landwirtschaftlich als Grünland genutzt. Eine 

Nutzung der vorhandenen Obstbäume findet nicht mehr statt. 

 

Abbildung 1: Blick auf das Planungsgebiet in Richtung Dorfzentrum vom Erschließungsweg im Südwesten 
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A.4.2.2 Orts- und Landschaftsbild 

Der zu Dinkelsbühl gehörende Stadtteil Segringen weist trotz seiner Nähe zum Stadtzentrum 

Dinkelsbühl eher dörflichen Charakter auf. Er ist geprägt durch großflächige Einfamilienhaus-

bebauung, Hofstellen, zwei Gasthöfen und die ortsbildprägende Kirche mit Friedhof.  

A.4.2.3 Kampfmittel und Altlasten 

Im Plangebiet sind keine Altlasten und keine Ablagerungen von Kampfmitteln bekannt. 

A.5 Rechtliche und Planerische Rahmenbedingungen 

A.5.1 Übergeordnete Planungen 

A.5.1.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 (LEP) 

Folgende Ziele und Grundsätze des LEP Bayern vom 01.09.2013 sind für die vor-liegende 

Planung einschlägig: 

1. Grundlagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung und Ordnung Bayerns 

1.1 Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit 

1.1.1 Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen  

(Z) In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen oder 

zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind weiter zu entwickeln. Alle 

überörtlich raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen haben zur Verwirklichung 

dieses Ziels beizutragen. 

(G) Hierfür sollen insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung und 

Sicherung von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge und 

zur Versorgung mit Gütern geschaffen oder erhalten werden.  

1.1.2 Nachhaltige Raumentwicklung 

(Z) Die räumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit und in seinen Teilräumen ist 

nachhaltig zu gestalten.  

(Z) Bei Konflikten zwischen Raumnutzungsansprüchen und ökologischer Belastbarkeit ist 

den ökologischen Belangen Vorrang einzuräumen, wenn ansonsten eine wesentliche 

und langfristige Beeinträchtigung der natürlichen Lebensgrundlagen droht. 

(G) Bei der räumlichen Entwicklung Bayerns sollen die unterschiedlichen Ansprüche aller 

Bevölkerungsgruppen berücksichtigt werden. 

1.1.3 Ressourcen schonen  

(G) Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert werden. Unvermeidbare 

Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen. 
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1.2 Demographischer Wandel 

1.2.1 Räumlichen Auswirkungen begegnen  

(G)Die raumstrukturellen Voraussetzungen für eine räumlich möglichst ausgewogene Bevöl-

kerungsentwicklung des Landes und seiner Teilräume sollen geschaffen werden. 

(Z)Der demographische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, 

insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der Siedlungsentwicklung, zu beachten.  

1.2.6 Funktionsfähigkeit der Siedlungsstrukturen  

(G)Die Funktionsfähigkeit der Siedlungsstrukturen einschließlich der Versorgungs- und Ent-

sorgungsinfrastrukturen soll unter Berücksichtigung der künftigen Bevölkerungsentwick-

lung und der ökonomischen Tragfähigkeit erhalten bleiben.  

1.3 Klimawandel  

1.3.1 Klimaschutz  

(G) Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbesondere  

durch   

die Reduzierung des Energieverbrauchs mittels einer integrierten Siedlungs- und Verkehrs-

entwicklung,  

die verstärkte Erschließung und Nutzung erneuerbarer Energien sowie  

den Erhalt und die Schaffung natürlicher Speichermöglichkeiten für Kohlendioxid und andere 

Treibhausgase. 

3. Siedlungsstruktur 

3.1 Flächensparen 

(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter 

besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausge-

richtet werden. 

(G) Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der 

ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 

3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung  

(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung mög-

lichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwick-

lung nicht zur Verfügung stehen. 

3.3 Vermeidung von Zersiedelung  

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Sied-

lungsstruktur sollen vermieden werden. 

(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 

auszuweisen. [é]  
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A.5.1.2 Regionalplan Region Westmittelfranken (8) 

Das Planungsgebiet liegt in der Planungsregion Westmittelfranken und ist im Regionalplan 

als bevorzugt zu entwickelndes Mittelzentrum im ländlichen Teilraum dargestellt. Darüber 

hinaus werden eine Entwicklungsachse von regionaler Bedeutung in Richtung Bechhofen 

und eine überregional bedeutsame Entwicklungsachse in Richtung Feuchtwangen und Wil-

burgstetten abgebildet. 

 

Abbildung 2: Ausschnitt Regionalplan ĂWestmittelfrankenñ Karte 1 Raumstruktur (2000), o. MaÇstab 

Folgende Ziele und Grundsätze des Regionalplans sind für die vorliegende Planung einschlä-

gig: 

1.1 Die Struktur der Region soll in ihrer Leistungsfähigkeit gegenüber den anderen 

Landesteilen, insbesondere den Regionen mit Verdichtungsräumen, unter 

Berücksichtigung der natürlichen Gegebenheiten sowie der wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen Erfordernisse ihrer unterschiedlichen Teilräume gestärkt werden.  

Dabei sollen die in und zwischen den Teilräumen bestehenden Unterschiede im Hinblick auf 

die Schaffung möglichst gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen abgebaut 

werden. 

1.6 Die naturräumlichen Voraussetzungen und natürlichen Lebensgrundlagen sollen 

insbesondere im Hinblick auf ihre Bedeutung für Naturschutz, Erholung, 

Fremdenverkehr, Klima und Wasserwirtschaft erhalten und gesichert werden. 

é 
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2.1.2 Sicherung und Entwicklung der Zentralen Orte 

(G) Dem Erhalt der in Zentralen Orten vorgehaltenen Einrichtungen ist möglichst der Vorzug 

gegenüber Auslastungsbestrebungen einzuräumen. 

(Z) Die weitere über das Maß der organischen Entwicklung hinausgehende Siedlungs-

tätigkeit soll sich zur Stabilisierung der Bevölkerungszahlen insbesondere in den 

Zentralen Orten konzentrieren.  

2.2 Gebietskategorien 

2.2.2 Sozio-ökonomische Raumstruktur 

2.2.2.3 Ländlicher Teilraum, dessen Entwicklung nachhaltig gestärkt werden soll  

Die Mittelbereiche Bad Windsheim, Neustadt a.d.Aisch, Rothenburg o.d.Tauber, Dinkelsbühl, 

Gunzenhausen und Weißenburg i.Bay. sollen in ihrer Struktur zur Verbesserung der 

Lebens- und Arbeitsbedingungen nachhaltig gestärkt werden. Ihnen soll bei Planungen 

und Maßnahmen zur Stärkung des ländlichen Raumes der Vorrang eingeräumt werden. 

[é] 

é 

3.1.1 In allen Gemeinden Westmittelfrankens soll sich die Siedlungstätigkeit in der Regel im 

Rahmen einer organischen Entwicklung vollziehen.  

3.1.2 Eine über die organische Entwicklung einer Gemeinde hinausgehende 

Siedlungstätigkeit soll insbesondere zur Stärkung der zentralen Orte und 

Entwicklungsachsen beitragen.*  

*) von der Verbindlichkeit ausgenommen 

3.1.4 Bei der Siedlungstätigkeit soll insbesondere in den landschaftlichen Vorbehaltsgebieten 

und in den geplanten Naturparken auf das Landschaftsbild und die Belastbarkeit des 

Naturhaushalts Rücksicht genommen werden. Vor allem sollen ein hoher 

Flächenverbrauch und eine Zersiedelung der Landschaft vermieden werden. 

3.1.5 Von einer Bebauung sollen grundsätzlich freigehalten werden die besonders 

schützenswerten Landschaftsteile, insbesondere die großstufigen Steilanstiege des 

Steigerwaldes, der Frankenhöhe und der Südlichen Frankenalb einschließlich der 

ökologisch wertvollen Bereiche der Hochflächen und die noch unverbauten Talgründe, 

Talterrassen und Talrandbereiche von Aisch, Fränkischer und Schwäbischer Rezat, 

Altmühl, Tauber und Wörnitz mit den jeweiligen Nebentälern sowie von Aurach (zur 

Regnitz), Zenn, Bibert, Schwabach und Aurach (zur Rednitz). 

3.2 Wohnungswesen  

3.2.1 Insbesondere in den zentralen Orten und in geeigneten Gemeinden an 

Entwicklungsachsen sowie in Gemeinden mit regionalplanerischer Funktion im Bereich 

der Wohnsiedlungstätigkeit soll in ausreichendem Umfang Bauland bereitgestellt werden.  
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A.5.1.3 Flächennutzungsplan 

Die Stadt Dinkelsbühl verfügt über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan. Der 

Geltungsbereich ist als Grünfläche dargestellt. Die nördlich an das Plangebiet an-

grenzende Fläche wird als Wohnfläche dargestellt mit einer Ortsrandeingrünung im 

Süden. 

 

Abbildung 3: Bisheriger Flächennutzungsplan Bereich Segringen 

A.5.2 Baurecht, rechtsverbindlicher Bebauungsplan 

Für das Plangebiet liegt kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan vor. Die Zulässigkeit von 

Bauvorhaben bemisst sich somit gegenwärtig nach § 35 BauGB.  

A.5.3 Naturschutzrecht 

Das Planungsgebiet liegt außerhalb von nach nationalem oder europäischem Recht ge-

schützten Gebieten (Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, geschützter Landschafts-

bestandteil, Naturdenkmal, Ramsar, FFH- und SPA-Gebiete). 

A.5.4 Wasserhaushalt 

Das Plangebiet liegt außerhalb von Überschwemmungs- und Wasserschutzgebieten. 


















